
 

 

  

 
 

 

Praktikumsvertrag 
Paul-Ehrlich-Berufskolleg 

der Stadt Dortmund 
 Seite 1  

 

Hacheneyer Str. 177, 44265 Dortmund, Telefon: 0231-50285-41/44, Telefax: 0231-50285-78, paul-ehrlich-berufskolleg@stadtdo.de, www.pebk.de 
 
Sie können mit uns sprechen: montags bis donnerstags 7:30 Uhr – 13:00 Uhr / 13:30 Uhr – 15:30 Uhr, freitags 7:30 Uhr – 13:30 Uhr 
Sie erreichen uns: mit der Stadtbahnlinie U49 und den Buslinien 438, 441, 443 und 447 
 mit dem Pkw über die B 54, Abfahrt Hacheney 
Unsere Bankverbindung: Sparkasse Dortmund, IBAN: DE45 4405 0199 0161 0048 63 

Dokumentstand: 23.06.2020 

 
 

Zwischen der Firma/dem Betrieb 
             ................................................................................... 
 
 

und dem Schüler/der Schülerin 
            ..................................................................................... 
 

sowie dem  Paul-Ehrlich-Berufskolleg der Stadt Dortmund 
  Hacheneyer Straße 177 
  44265 Dortmund 
 

wird nachstehender Vertrag für ein Praktikum abgeschlossen. 
 

Das Praktikum beginnt am 23.10.2023 und endet am 13.11.2023. 
 

Die tägliche Arbeitszeit ist denen der Auszubildenden des jeweiligen Betriebes 
gleichgesetzt, es gelten die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Ur-
laubstage sind nicht vorgesehen. Eine Vergütung ist nicht vorgesehen und liegt im 
Ermessen des Unternehmens. Nach Beendigung des Praktikums erhält der Schü-
ler/die Schülerin einen durch das Unternehmen ausgefüllten Beurteilungsbogen. 
 

Der Praktikant/die Praktikantin ist über die Unfallkasse NRW gesetzlich unfallversi-
chert. Für Haftpflichtschäden, die der Praktikant/die Praktikantin während des Prakti-
kums verursacht, tritt vorrangig die Betriebshaftpflichtversicherung des jeweiligen 
Unternehmens ein. Sollte diese nicht bestehen, ist zu prüfen, ob die Privathaftpflicht-
versicherung des Praktikanten/der Praktikantin eintritt. Erst wenn ein derartiger Ver-
sicherungsschutz nicht besteht, kann der Haftpflichtversicherungsschutz über den 
Kommunalversicherer in Anspruch genommen werden. 
 

Im Falle von Krankheit hat der Praktikant/die Praktikantin zu Arbeitsbeginn den Prak-
tikumsbetrieb und das Berufskolleg (0231/5028541) zu informieren. Am Tage der 
Erkrankung muss der Praktikant/die Praktikantin zum Arzt gehen und die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung innerhalb von drei Tagen dem Berufskolleg vorlegen sowie 
eine Kopie im Betrieb als Nachweis einreichen. 
 

Sollte es während des Praktikums zu Unregelmäßigkeiten, Pflichtverletzungen oder 
Konflikten kommen, setzen das Unternehmen oder der Praktikant/die Praktikantin 
das Paul-Ehrlich-Berufskolleg umgehend in Kenntnis. Bei unüberbrückbaren Diffe-
renzen hat der Praktikumsbetrieb das Recht, in Absprache mit dem Paul-Ehrlich-
Berufskolleg das Praktikumsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. 
 
 
 
16.08.2023       ________________________________      ____________________  
Datum, Berufskolleg  Datum, Schüler/-in/gesetzl. Vertreter/-in  Datum, Praktikumsbetrieb 

 


